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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

380 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der Firma Henkel KGaA, 
 Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf

Bezirksregierung 
56.01.01-4.1-5022

Düsseldorf, den 4. September 2007

Die Firma Henkel KGaA, Henkelstraße 67, 40589 
Düsseldorf hat mit Datum vom 9. 5. 2007 einen 
 Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 
§ 16 BImSchG für die wesentliche Änderung der 
Anlage 73 „Klebstoffwerk-Nord“ gestellt.

Antragsgegenstand ist der Austausch eines vor-
handenen 3 m3-Reaktors gegen einen 15 m3-Re ak-
tor inklusive Zusatzeinrichtrungen in der Be-
triebseinheiten 588 im Gebäude V 27 und die Er-
weiterung des vorhandenen EMR-Schaltraumes 
auf dem Dach des Gebäudes V 27.

Das Vorhaben bedarf nach § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 in 
Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls, ob eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. Gemäß § 3 c Abs. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in Verbindung mit Ziffer 4.2 der 
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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

381 Änderung der Verbandssatzung des Sparkassenzweckverbandes 
Stadt Krefeld/Kreis Viersen. S. 306

382 Aufgebot von Sparurkunden (Nr. 322 028 106 1, Nr. 322 194 343 8 (1 
194 343 8), Nr. 322 028 105 3, Nr. 322 194 351 1 (1 194 351 1), Nr. 322 
028 107 9, Nr. 322 028 103 8, Nr. 322 194 342 0 (1 194 342 0) und 
Nr. 322 168 226 7 (1 168 226 7)). S. 307

383 Kraftloserklärung einer Sparurkunde (Nr. 322 140 735 0 (1 140 735 0). 
S. 307

Anlage 1 zum UVPG ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksich-
tigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu be-
rücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die diese Vorprüfung 
 ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht 
zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Krummenauer

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 305
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C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

381 Änderung der Verbandssatzung 
 des Sparkassenzweckverbandes 
 Stadt Krefeld/Kreis Viersen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit der Sanierung der Spar-
kasse Geldern trat der Sparkassenzweckverband 
Stadt Krefeld/Kreis Viersen als Mitglied in den 
Sparkassenzweckverband für die Sparkasse Geld-
ern ein. Mit dieser Aufnahme wurden Änderungen 
der Verbandssatzung des Sparkassenzweckver-
bandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen erforderlich, 
die mit der Auflösung des Sparkassenzweckver-
bandes Geldern zum 31. 12. 2007 hinfällig werden.

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweck-
verbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen hat daher 
in ihrer Sitzung am 21. 8. 2007 folgende Ände-
rungen ab 1. 1. 2008 beschlossen:

alt

§ 3 Aufgaben

(1)  Der Verband ist Gewährträger, ab 19. 7. 2005 
Träger einer Sparkasse mit dem Namen 
„Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkas-
se der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen“. 
Darüberhinaus ist der Verband Mitglied des 
Sparkassenzweckverbandes für die Sparkasse 
Geldern.

(3)  Über die in Abs. 1 genannten Aufgaben des 
Verbandes hinaus dürfen die Mitglieder des 
Verbandes weder selbst noch in irgendeiner 
Gesellschaftsform eine Sparkasse oder ein an-
deres Kreditinstitut betreiben oder sich an 
einem solchen Unternehmen beteiligen.

neu

§ 3 Aufgaben

(1)  Der Verband ist Gewährträger, ab 19. 7. 2005 
Träger einer Sparkasse mit dem Namen 
„Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkas-
se der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen“.

(3)  Die Mitglieder des Verbandes dürfen weder 
selbst noch in irgendeiner Gesellschaftsform 
eine Sparkasse oder ein anderes Kreditinstitut 
betreiben oder sich an einem solchen Unter-
nehmen beteiligen.

alt

§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(2)  Diese werden von den Vertretungen der Ver-
bandsmitglieder für deren Wahlzeit aus ihrer 
Mitte nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt unter Beachtung der Ausschlie-
ßungsgründe nach § 12 Abs. 1 und 2 SpkG.

  Die Ausschließungsgründe des § 12 Abs. 1 b) 
SpkG finden für den Fall einer Tätigkeit in 
der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes für die Sparkasse Geldern 
sowie im Verwaltungsrat der Sparkasse Geld-
ern keine Anwendung.

neu

§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(2)  Diese werden von den Vertretungen der Ver-
bandsmitglieder für deren Wahlzeit aus ihrer 
Mitte nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt unter Beachtung der Ausschlie-
ßungsgründe nach § 12 Abs. 1 und 2 SpkG.

Anlage:  Kopie des Beschlusses der Zweckverbands-
versammlung vom 21. 8. 2007.

7. Sitzung der Verbandsversammlung 
in der siebten Wahlzeit am 21. August 2007 

(75. Sitzung seit Bildung des Zweckverbandes)

Beschluss zu Punkt 6 der Tagesordnung

Betrifft:  Änderung der Verbandssatzung des Spar-
kassenzweckverbandes Stadt Krefeld/
Kreis Viersen

Die Verbandsversammlung beschließt folgende 
Änderungen der Verbandssatzung des Sparkassen-
zweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen ab 
1. 1. 2008.

§ 3 Aufgaben

(1)  Der Verband ist Gewährträger, ab 19. 7. 2005 
Träger einer Sparkasse mit dem Namen 
„Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkas-
se der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen“.

(3)  Die Mitglieder des Verbandes dürfen weder 
selbst noch in irgendeiner Gesellschaftsform 
eine Sparkasse oder ein anderes Kreditinstitut 
betreiben oder sich an einem solchen Unter-
nehmen beteiligen.

§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(2)  Diese werden von den Vertretungen der Ver-
bandsmitglieder für deren Wahlzeit aus ihrer 
Mitte nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt unter Beachtung der Ausschlie-
ßungsgründe nach § 12 Abs. 1 und 2 SpkG.

Beschlussfähigkeit:

satzungsmäßige davon
Mitgliederzahl anwesend

40 36

Abstimmung:

dafür dagegen Stimmenthaltung

36 – –

Im Auftrag

Vorsitzender Mitglied

Verbandsvorsteher stv. Verbandsvorsteher

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 306



382 Aufgebot von Sparurkunden

(Nr. 322 028 106 1, Nr. 322 194 343 8 
(1 194 343 8), Nr. 322 028 105 3, 
Nr. 322 194 351 1 (1 194 351 1), 

Nr. 322 028 107 9, Nr. 322 028 103 8, 
Nr. 322 194 342 0 (1 194 342 0) und 

Nr. 322 168 226 7 (1 168 226 7))

Es wird das Aufgebot für die Sparkassenbücher 
Nr. 322 028 106 1, Nr. 322 194 343 8 (1 194 343 8), 
Nr. 322 028 105 3, Nr. 322 194 351 1 (1 194 351 1), 
Nr. 322 028 107 9, Nr. 322 028 103 8, Nr. 322 194 
342 0 (1 194 342 0) und Nr. 322 168 226 7 (1 168 
226 7) beantragt. Der Inhaber der Urkunden wird 
aufgefordert, spätestens bis zum 30. 11. 2007 seine 
Rechte anzumelden und die Urkunden vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der 
Urkunden.

Solingen, den 30. August 2007

   Stadt-Sparkasse Solingen

   Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 307

383 Kraftloserklärung einer Sparurkunde

(Nr. 322 140 735 0 (1 140 735 0)

Das Sparkassenbuch Nr. 322 140 735 0 (1 140 735 0) 
wird nach § 16 SpkVO NRW für kraftlos erklärt.

Solingen, den 3. September 2007

   Stadt-Sparkasse Solingen

   Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 307
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